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AVG §8;

FlVfGG §10;

FlVfGG §4 Abs2;

FlVfGG §4 Abs5;

FlVfLG NÖ 1975 §17 Abs1;

FlVfLG NÖ 1975 §17 Abs8;

VwGG §34 Abs1 impl;

VwRallg impl;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/07/0178 E 3. Juli 2003 RS 2

Stammrechtssatz

Ein Rechtsanspruch auf probeweise Bearbeitung von Ab;ndungsgrundstücken ist den Parteien des

Zusammenlegungsverfahrens im Gesetz nicht eingeräumt. Im Übrigen wäre der Umstand, dass keine

Besichtigungsmöglichkei und keine Möglichkeit zur probeweisen Bearbeitung der betre@enden

Ab;ndungsgrundstücke vom LAS eingeräumt wird, auch nichts anderes als die zwangsläu;ge Konsequenz des einem

Rechtsmittel gegen einen Zusammenlegungsplan zu Grunde liegenden Begehrens auf Zuweisung einer anderen

Ab;ndung als der bereits bekannten bisher erhaltenen.(Hier: Dass zur probeweisen Bearbeitung zugeteilter

Ab;ndungsgrundstücke keine Möglichkeit bestanden hätte, ist für die zugewiesenen Ab;ndungsgrundstücke, bezogen

auf den nunmehr angefochtenen Bescheid, nicht vorstellbar.)
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